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Tagesordnung 
für die 25. Sitzung des Rates der Stadt am 7. Dezember 2023, 13.00 Uhr, Ratssaal, Hans-Sachs-Haus, Ebertstraße 11, Gelsenkirchen 
 
A. Öffentlicher Teil: 
 

  Drucksache Nr. 
 

1 Anträge gemäß § 7 der Geschäftsordnung 
 

  

1.1 Solidarität mit Israel und Bekämpfung von Antisemitismus 
- gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN und FDP - 
 

 20-25/5652 

1.2 Resolution zum klaren Bekenntnis aller Gelsenkirchener Imame zum 
Existenzrecht Israels 
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

 20-25/5715 

1.3 Einführung eines Zusatzformulars aus Anlass einer Wohnsitzan-
meldung in Gelsenkirchen durch Zuzügler aus dem Ausland  
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

 20-25/5552 

1.4 Bessere Auslastung des Gelsenkirchener Flüchtlingsheims 
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

 20-25/5553 

1.5 Änderung der Olsztyn-Raumschilder im Hans-Sachs-Haus auf 
„Olsztyn/Allenstein“ 
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

 20-25/5714 

1.6 Sachstandsbericht zu den Auswirkungen und Konsequenzen des 
Urteils des Bundesverfassungsgerichts betreffend die Umwidmung 
von Haushaltstiteln für den Klimaschutz 
- Antrag der AfD-Fraktion - 
 

 20-25/5739 

1.7 GE GmbH 
hier: Sachstandsbericht 
- Antrag der WIN-Fraktion - 
 

 20-25/5736 

1.8 Palästinensische Flagge vor dem Rathaus hissen 
- Antrag der WIN-Fraktion - 
 

 20-25/5738 

1.9 Resolution des Rates der Stadt Gelsenkirchen zum Verzicht auf  
GE-Wortspiele 
- Antrag der Ratsgruppe Die PARTEI - 
 

 20-25/5730 

2 Finanzielle Zuwendungen für die Gremienarbeit der direkt gewählten 
Mitglieder des Integrationsrates 
 

 20-25/5648 

3 Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 
 

  

3.1 Haushaltssatzung 2024 inkl. Veränderungsverzeichnis 
 
Entwurf der Haushaltssatzung 2024 
 

  
 
20-25/5086 

3.2 Auflistung zum investiven Teil des Finanzplans 2024 inkl. 
Veränderungsverzeichnis 
 
Entwurf der Auflistung zum investiven Teil des Finanzplans 2024 
 

  
 
 
20-25/5087 

3.3 Stellenplan 2024 
 

 20-25/5719 
20-25/5281 
 

I 
Bekanntmachungen der  

Oberbürgermeisterin 
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4 Erlass von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 

 
  

4.1 Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Gelsenkirchen über die 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich 
des ARENA PARKS sowie der Nahverkehrsanlage 
(Arenaparkverordnung) 
 

 20-25/5644 

4.2 Vorkaufsrechtssatzungen 
 

  

4.2.1 „Nördlicher Teil Ückendorfer Straße zwischen Köln-Mindener Eisen-
bahn und Radweg Kray-Wanner-Bahn“ gemäß § 25 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 2 BauGB für den Geltungsbereich gemäß Anlage 2 
 

 20-25/5416 

4.2.2 „Östliche Innenstadt - Umfeld Ringstraße“ gem. § 25 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 2 BauGB für den Geltungsbereich gemäß Anlage 2 
 

 20-25/5433 

4.3 Gebührensatzungen 
 

  

4.3.1 40. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Satzung über 
die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen vom 16.11.1993 
 

 20-25/5657 

4.3.2 26. Satzung zur Änderung der Satzung über die Reinigung öffent-
licher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen und über die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren  
 

 20-25/5667 

4.3.3 16. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Gelsenkirchen über 
die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen vom 
24.06.1996 
 

 20-25/5668 

4.3.4 24. Satzung zur Änderung der Friedhofsgebührensatzung zur Fried-
hofssatzung der Stadt Gelsenkirchen vom 18.05.1994 
 

 20-25/5669 

4.3.5 Gebührensatzung zur Satzung über die Entwässerung der Grund-
stücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage  
- Entwässerungssatzung - der Stadt Gelsenkirchen 
 

 20-25/5690 

5 Gemeinsamer Flächennutzungsplan (GFNP) der Planungsgemein-
schaft Städteregion Ruhr 
 

  

5.1 Beteiligungsbeschluss für das Änderungsverfahren 55 BO:  
Dietrich-Benking-Straße Ost in Bochum 
 

 20-25/5434 

5.2 Feststellungsbeschluss einschließlich Abwägungsbeschluss über die 
Anregungen und Stellungnahmen aus der frühzeitigen und förmlichen 
Beteiligung für das Änderungsverfahren 53 GE: Gewerbepark 
Schalke-Nord in Gelsenkirchen 
 

 20-25/5432 

5.3 Feststellungsbeschluss einschließlich Abwägungsbeschluss über die 
Anregungen und Stellungnahmen aus der frühzeitigen und förmlichen 
Beteiligung für das Änderungsverfahren 46 E: Bottroper Straße/ 
Hilgerstraße (Thurmfeld) in Essen 
 

 20-25/5435 

6 Schul- und Bildungsentwicklung in Gelsenkirchen; 
hier: Standort für die Neuerrichtung / den Neubau einer vierzügigen 
Grundschule mit Zweifachsporthalle im Stadtbezirk Süd / Rotthausen  
 

 20-25/5459 

7 Teilnahme am Schulversuch „Einjährige Berufsfachschule - 
Ingenieurtechnik“  
 

 20-25/5693 

8 Aufnahme des Bildungsganges “Berufsfachschule Ingenieurtechnik“ 
als Berufsfachschule 
 

 20-25/5694 

9 Vereinbarung über die Zusammenarbeit für den Sport in Gelsen-
kirchen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport 
(Stadtsportbund Gelsenkirchen) e. V. 
 

 20-25/5686 

10 Bewerbung zur Ausrichtung der FIFA-Frauenfußball-Weltmeister-
schaft 2027 
 

 20-25/5720 

11 UEFA EURO 2024 - Regelungen zur Nutzung von Frei- und 
Kauftickets während der EURO 2024 
 

 20-25/5741 

12 Abwicklung von Förderprogrammen 
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KinvFG I und KinvFG II) und 
Gute Schule 2020 
 

 20-25/5716 

13 Einführung eines Telenotarzt-Systems in Kooperation mit den Städten 
Bochum, Bottrop und Herne 
 

 20-25/5679 
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14 Abwasser- / Niederschlagswasserbeseitigungskonzept,  
7. Fortschreibung 
 

 20-25/5436 

15 Fortschreibung der verbindlichen Pflegebedarfsplanung für voll-
stationäre Pflegeeinrichtungen in Gelsenkirchen des Jahres 2023 
 

 20-25/5422 

16 Regionales Aktionsprogramm zur Verbesserung des interkommu-
nalen ÖPNV in der Metropole Ruhr - Mobilitätsimpuls.RUHR 2023 
 

 20-25/5488 

17 Beitritt zur Genossenschaft „Allmende Emscher-Lippe EG“ 
 

 20-25/5619 

18 Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Personalaufwendungen 
und Personalauszahlungen sowie überplanmäßiger Versorgungsauf-
wendungen und Versorgungsauszahlungen für das Haushaltsjahr 
2023 
 

 20-25/5734 

19 Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger Transferaufwendungen 
und überplanmäßiger Transferauszahlungen im Rahmen des 
Stärkungspakts 2023 für das Haushaltsjahr 2023 
 

 20-25/5740 

20 Feststellung des Jahresabschlusses 2022 und Entlastung der Ober-
bürgermeisterin für das Haushaltsjahr 2022 
 

 20-25/5710 

21 Jahresabschluss 2022 der Gelsenkirchener Kommunalen Daten-
zentrale Emscher-Lippe 
 

 20-25/5617 

22 Beteiligungsbericht 2022 
 

 20-25/5713 

23 Wirtschaftspläne 2024 
 

  

23.1 Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita  
 

 20-25/5651 

23.2 GELSENKANAL 
 

 20-25/5641 

23.3 GELSENDIENSTE 
 

 20-25/5556 

23.4 Gelsenkirchener Kommunalen Datenzentrale Emscher-Lippe 
 

 20-25/5557 

23.5 SeniorenHäuser 
 

 20-25/5618 

24 Änderung des Gesellschaftsvertrages der Stadterneuerungsgesell-
schaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (SEG KG) und Abberufung und 
Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern 
 

 20-25/5703 

25 Bestellung von Vertretern bei der Wissenschaftspark Gelsenkirchen 
Projekte gemeinnützige GmbH - Aufsichtsrat 
 

 20-25/5729 

26 Umbesetzung im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen 
 

  

27 Bestellung zu Mitgliedern des Umlegungsausschusses der Stadt 
Gelsenkirchen 
 

 20-25/5718 

28 Ausschuss- und Beiratsangelegenheiten 
 

  

28.1 Umbesetzung der Stadtschülerschaft 
 

 20-25/5676 

28.2 Umbesetzungen der SPD-Fraktion 
 

  

29 Mitteilungen und Anfragen 
 

  

29.1 Überschreitung der Wesentlichkeitsgrenze gemäß § 25 Kommunal-
haushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Ver-
bindung mit § 13 der Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen 
Berufskolleg am Goldberg, Goldbergstr. 58 
Brandschutztechnische Instandsetzung, Schadstoffsanierung sowie 
Renovierungsarbeiten des Schulgebäudes 
 

 20-25/5615 

29.2 Überleitung Regionaler Flächennutzungsplan (RFNP) in einen 
Gemeinsamen Flächennutzungsplan (GFNP) 
 

 20-25/5415 

29.3 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Irmer 
- Veranstaltungstauglichkeit der Arena AufSchalke (VELTINS-
ARENA) im Hinblick auf die UEFA EURO 2024 und unter Berück-
sichtigung der Überprüfung der Stiftung Warentest im Rahmen des 
Testes "Sicherheit in WM-Stadien" - 
 

 20-25/5701 

29.4 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Specht 
- Verschärfung der europäischen Asylpolitik - 
 

 20-25/5721 
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29.5 Anfrage des Stadtverordneten Herrn H. Preuß 
- Fachkräftemangel -  
 

 20-25/5722 

29.6 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Specht  
- Schulneubauten - 
 

 20-25/5742 

29.7 Anfrage des Stadtverordneten Herrn Obernyer 
- Gebrauch der Gendersprache in der internen und externen 
Kommunikation der Stadtverwaltung -  
 

 20-25/5743 

B. Nichtöffentlicher Teil: 
 

- entfällt - 

  Drucksache Nr. 

 
Gelsenkirchen, 24. November 2023 

Karin W elge 
Oberbürgermeisterin 

 
 
Referat 10 (Personal und Organisation - Zentrale Dienste) 
 
Bekanntmachung der Kommunalen Ausschreibungen und der vergebenen Aufträge 
 
Alle Öffentlichen Ausschreibungen, EU-weiten Ausschreibungen sowie die vergebenen Aufträge zu diesen Ausschreibungen werden (soweit 
vergaberechtlich vorgeschrieben) auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschrei-
bungen" bekanntgemacht. Dort werden über eine Vergabeplattform die Vergabeunterlagen auch elektronisch und unentgeltlich zum Download 
zur Verfügung gestellt. 
 
Des Weiteren werden auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen unter "Rathaus, => Informationen, => Kommunale Ausschreibungen" beab-
sichtigte Beschränkte Ausschreibungen gem. § 20 VOB/A sowie vergebene Aufträge bei Freihändiger Vergabe und Beschränkter Ausschrei-
bung gem. § 20 VOB/A und § 30 UVgO (soweit vergaberechtlich vorgeschrieben) bekanntgemacht. 
 
Link zu den Bekanntmachungen auf der Homepage der Stadt Gelsenkirchen: 
https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/ 
 
Darüber hinaus erfolgt die Veröffentlichung der Bekanntmachungen auch auf den Vergabeportalen vergabe.NRW und service.bund.de sowie 
bei EU-weiten Vergabeverfahren im Amtsblatt der EU. 
 
Link zum Vergabeportal vergabe.NRW und service.bund.de: 
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do 
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514 
 
Gelsenkirchen, 01. Dezember 2023 

I. A. Günther  
 
 
Referat 30 (Recht) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Herr 
Mohamed Akchich Dihi 
zuletzt bekannte Anschrift: Varziner Str. 74, 44369 Dortmund 
Bescheid vom 31.10.2023 
Aktenzeichen: 403.036469.0 
 
Herr 
Florin-Ioan Baieram 
zuletzt bekannte Anschrift: Görlitzer Str. 6, 41460 Neuss 
Bescheid vom 31.08.2023 
Aktenzeichen: 305.756084.2 
 
Herr 
Constantin-Gabriel Crainic 
zuletzt bekannte Anschrift: Sandforther Str. 32, 33803 Steinhagen 
Bescheid vom 23.10.2023 
Aktenzeichen: 400.220134.3 
 
Herr 
Jetmir Deda 
zuletzt bekannte Anschrift: Hertener Str. 96, 45892 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 14.09.2023 
Aktenzeichen: 305.755377.3 

https://www.gelsenkirchen.de/de/Rathaus/Informationen/Kommunale_Ausschreibungen/
https://www.evergabe.nrw.de/VMPCenter/company/welcome.do
https://www.service.bund.de/Content/DE/Ausschreibungen/Suche/Formular.html?nn=4641514
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Vorgenannte Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Die Bescheide können beim Referat 30 - Recht -, Bochumer Straße 12 - 16, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 205, eingesehen werden. 
 
Hiermit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. November 2023 

I. A. Schumacher  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Justin Roy Molle, 
zuletzt bekannte Anschrift: Cranger Str. 200, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 25.10.2023 und vom 31.10.2023 
 
Diamantino Nelson Lopes de Brito, 
zuletzt bekannte Anschrift: Wilhelminenstr. 64, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 27.10.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 20. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Lilian Chirila 
zuletzt bekannte Anschrift: Vittinghoff-Siedlung 15, 45881 Gelsenkirchen  
Bescheid vom 20.11.2023 
Aktenzeichen: 33/3.2 - 449/23 E 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.03, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 20. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Dorota Jarzabek 
Zuletzt bekannte Anschrift: Augustastr. 22, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.11.2023 und 02.11.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. November 2023 

I. A. W ens ing  
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Yesilkaya, Murat 
zuletzt bekannte Anschrift: Wolfstr. 7, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 16.10.2023 
Aktenzeichen: 769/23 Vw 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 1.09, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Leana Nitu 
zuletzt bekannte Anschrift: Bergmannstr. 54, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 25.10.2023 und 31.10.2023 
 
Dorota Jarzabek 
zuletzt bekannte Anschrift: Augustastr. 22, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 02.11.2023 
 
Iulian Granci 
zuletzt bekannte Anschrift: Robergstr. 15, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 07.11.2023 
 
Gheorghe Stanescu 
zuletzt bekannte Anschrift: Bochumer Str. 173, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 18.10.2023 und 24.10.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Simona Asenova Ivanova 
zuletzt bekannte Anschrift: Bickernstr. 88, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.10.2023 und 09.11.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 22. November 2023 

I. A. W ens ing 
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Dorota Jarzabek 
Zuletzt bekannte Anschrift: Augustastr. 22, 45879 Gelsenkirchen  
Bescheide vom 13.11.2023 und 13.11.2023 
 
Argentina Calos 
Zuletzt bekannte Anschrift: Robergstr. 15, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 10.11.2023 und 10.11.2023 
 
Iulian Granci 
Zuletzt bekannte Anschrift: Robergstr. 15, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 08.11.2023 und 08.11.2023 
 
Puiu Neculai 
Zuletzt bekannte Anschrift: Im Busche 33, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 30.10.2023 und 08.11.2023 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 23. November 2023 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:    Anaba, Caleb Akpeindaan 
zuletzt bekannte Anschrift:  Jörgelstr. 8, 45475 Mülheim an der Ruhr 
Schreiben vom:   20.10.2023 
Aktenzeichen:   51.1.UV.13.2101 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 102, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9738). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 08. November 2023 

I. A. Ros igke i t  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:    Klockner, Michel 
zuletzt bekannte Anschrift:  Bergstr. 68a, 58762 Altena 
Schreiben vom:   17.10.2023 
Aktenzeichen:   51.1.UV.13.2026 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 102, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9738). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 08. November 2023 

I. A. Ros igke i t  
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Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Name, Vorname:   Faoro, Katharina 
zuletzt bekannte Anschrift:  Hagemannshof 8, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheid vom:   22.08.2023 
Aktenzeichen:   51.1.UV.13.1565 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 102, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169-9738). 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 08. November 2023 

I. A. Ros igke i t  
 
 
Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen: 
 
Name, Vorname:    Garcia Bello, Yerinaldo 
zuletzt bekannte Anschrift:   Kurt-Schumacher-Str. 22, 45881 Gelsenkirchen 
Schreiben vom:    07.11.2023 
Aktenzeichen:    51.1.UV.11.2401 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien - Unterhaltsvorschusskasse -, Kurt-Schumacher-Str. 2,  
45881 Gelsenkirchen, Zimmer 114, während der Dienstzeiten in Empfang genommen werden. Es wird um vorherige telefonische Vereinbarung 
gebeten (0209/169 9472). 
 
Das Schreiben wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 20. November 2023 

I. A. Ros igke i t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Jahresabschluss 2022 der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Schriftliche Beschlussfassung der Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH vom 30. Juni 2023. 
 
Als alleinige Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, beschließen die Emscher Lippe Energie GmbH, 
Gelsenkirchen, und die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gemäß § 48  
Abs. 2 GmbHG das Folgende: 
 

1. „Die nach § 266 HGB aufgestellte Bilanz für das Geschäftsjahr 2022, abschließend auf der Aktiv- und Passivseite mit je 1.314.739,67 € 
und die nach § 275 Abs. 2 HGB gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 109.840,70 € sowie der 
Anhang werden festgestellt.“ 

 
2. „Der nach § 289 HGB erstattete Lagebericht wird gebilligt.“ 
 
3. „Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 109.840,70 € wird an die Gesellschafter am 31.08.2023 ausgeschüttet.“ 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat am  
23. Mai 2023 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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„An die ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem- 
ber 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden  
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022  
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 

 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen  
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die  
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES und DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gelten-
den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-
mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rech-
nungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwir-
ken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzu-
geben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertret-
barkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-
bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach-
weise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Anga-
ben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
 
Essen, 23. Mai 2023 
 
BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 
                                                                          gez. Re ichenberge r                                     gez. D i rks  
                                                                                  Wirtschaftsprüfer                                     Wirtschaftsprüfer“ 
 
Die Einsichtnahme von Jahresabschluss und Lagebericht kann nach einer Terminvereinbarung (Tel.: 0209-954-3822) im Zeitraum vom 
08.01.2024 bis 19.01.2024 im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 406, 
erfolgen. 
 
Gelsenkirchen, 17. November 2023 
 
                                                                           gez. Dr. Brunsbach                                   gez. Ackermann  
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GELSENDIENSTE 
 
Jahresabschluss 2022 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE 
  
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat in seiner Sitzung am 28.09.2023 wie folgt beschlossen: 
 
„Der Rat der Stadt stellt den Jahresabschluss von GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr 2022 fest und entlastet den Betriebsausschuss. 
  
Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2022 beträgt 1.943.606,87 €. 
 
Dieser Jahresüberschuss wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen und zur Verringerung des Verlustvortrages von GELSEN-
DIENSTE verwendet.“ 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat am 
17.08.2023 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
„An die Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen - bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezem- 
ber 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden  
  handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  
  tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum  
  31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 und 
 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen  
  wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor- 
  schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unter-
nehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulati-
onen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche 
Gegebenheiten entgegenstehen. 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-
schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Dar-
stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beach-
tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prü-
fung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung abzugeben. 

  

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesent-
liche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlang-
ten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihre Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-
schluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. 
 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten An-
gaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 
der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben 
sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 
 
Essen, 17. August 2023 
 
BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
 
                                                                               gez. Re ichenberger                   gez. D i rks  
                                                                                       Wirtschaftsprüfer                           Wirtschaftsprüfer“ 

 
Die Einsichtnahme von Jahresabschluss und Lagebericht kann nach vorheriger Terminvereinbarung (Tel.: 0209-954-3822) im Zeitraum vom 
08.01.2024 bis 19.01.2024 im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 406, 
erfolgen. 
 

Gelsenkirchen, 17. November 2023  

 
Betriebsleitung 

gez. Dr.-Ing. Daniel Pau lus  
 
 
GELSENDIENSTE 
 
Ablauf der Ruhefrist von Reihengrabfeldern 
 
Die nachstehend aufgeführten Reihengräber sollen nach Ablauf der Ruhefrist eingeebnet werden: 
 
Friedhof Hassel Oberfeldingen 
 
Reihengrabfeld 58 belegt vom 05.11.1997 bis 24.11.1998, Ablauf 25.11.2023 
Reihengrabfeld 59 belegt vom 28.08.1997 bis 01.12.1998, Ablauf 02.12.2023 
Reihengrabfeld 44 belegt vom 09.06.1995 bis 17.03.1998, Ablauf 18.03.2023 
 
Hauptfriedhof 
 
Reihengrabfeld 107 belegt vom 11.11.1997-16.06.1998, Ablauf 17.06.2023 
Reihengrabfeld 103 belegt vom 29.04.1998-16.10.1998, Ablauf 17.10.2023 
Reihengrabfeld 237 belegt vom 19.08.1997-08.05.1998, Ablauf 09.05.2023 
Reihengrabfeld 211 belegt vom 10.04.1997-03.06.1998, Ablauf 04.06.2023 
Reihengrabfeld 210 belegt vom 05.12.1997-04.09.1998, Ablauf 05.09.2023 
Reihengrabfeld 208 belegt vom 27.03.1997-07.02.1998, Ablauf 08.02.2023 
Reihengrabfeld U 197 belegt vom 29.11.1996-14.04.1998, Ablauf 15.04.2023 
Reihengrabfeld U 76 C belegt vom 17.04.1998-21.10.1998, Ablauf 18.04.2023 
 
Friedhof Horst - Süd 
 
Reihengrabfeld 68, belegt vom 26.04.1997 bis 31.07.1998, Ablauf 01.08.2023 
 
Friedhof Sutum 
 
Reihengrabfeld 14.1, belegt vom 22.07.1997 - 08.10.1998, Ablauf 08.10.2023 
Reihengrabfeld 15, belegt vom 22.03.1997 bis 10.11.1998, Ablauf 11.11.2023 
 
Westfriedhof 
 
Reihengrabfeld 19, belegt vom 30.07.1997 bis 06.11.1998, Ablauf 07.11.2023 
Reihengrabfeld 19A, belegt vom 09.10.1997 bis 24.11.1997, Ablauf 25.11.2023 
 
Ostfriedhof 
 
Reihengrabfeld U 077, belegt vom 06.04.1995 bis 18.06.1998, Ablauf 19.06.2023 
Reihengrabfeld 038, belegt vom 11.11.1997 bis 18.04.1998, Ablauf 19.04.2023 
Reihengrabfeld 021, belegt vom 06.02.1998 bis 17.12.1998, 18.12.2023 
Reihengrabfeld U 030, belegt vom 25.09.1992 bis 07.07.1998, Ablauf 08.07.2023 
 
Friedhof Rotthausen 
 
Reihengrabfeld U 008 A, belegt vom 06.01.1996 bis 29.12.1998, Ablauf 30.12.2023 
Reihengrabfeld 027 A, belegt vom 29.11.1997 bis 08.09.1998, Ablauf 09.09.2023 
Reihengrabfeld 053, belegt vom 12.09.1997 bis 10.12.1998, Ablauf 11.12.2023 
 
Südfriedhof 
 
Reihengrabfeld 129, belegt vom 29.12.1997 bis 19.08.1998, Ablauf 20.08.2023 
 
Gelsenkirchen, 20. November 2023 

I. V. Nowack  
 
 



500  Stadt Gelsenkirchen – Amtsblatt 2023 – Nr. 48/1. Dezember 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herausgegeben von der Stadt Gelsenkirchen - 75. Jahrgang.  
Für die Herausgabe und Redaktion verantwortlich: Matthias Hapich, 
Referat 2 - Rat und Verwaltung - Das Amtsblatt kann in Einzelfällen 
kostenlos schriftlich beim Referat 2 - Rat und Verwaltung, Hans-
Sachs-Haus, 45875 Gelsenkirchen, angefordert werden. -  
 
Sie finden das Amtsblatt auch im Internet unter: 
www.gelsenkirchen.de/Amtsblatt  
 
Druck: gkd-el, Fax: 0209/169-8890, 45879 Gelsenkirchen. 

Personalnachrichten IV 

http://www.gelsenkirchen.de/Amtsblatt

